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Anhörung NK 268 Umfahrung Mellingen
Antrag: Auf den Bau der Umfahrung Mellingen mit den  Abschnitten Nord und Süd  ist zu verzichten. Die angrenzenden Wohngebiete sind durch geeignete Lärmschutzmassnahmen zu schützen.
Begründung: Die Umfahrung Mellingen stellt einen bedeutenden Landschaftseingriff dar. (UVEK)
· Die zu erwartende Verkehrsbelastung (2020) wird als mässig eingestuft.

· Die Betroffenheit ist relativ gering. Der historische Kern ist zwar betroffen, aber nur in seiner Querachse auf rund 200-300m.

· Die Verkehrsreduktion wäre merklich, aufgrund des hohen Anteils kleinräumigen Quell-/Zielverkehrs aber nicht gross.
Die im Geoportal des Kanton Aargau aufgeführten Verkehrszahlen stimmen nicht mit den vom Kanton im Projekt verwendeten Zahlen. Nach der Eröffnung der Westumfahrung Zürich und Autobahn Knonaueramt ist die gefühlte Verkehrsbelastung weniger als 10000 Bewegungen pro Tag, seit März 2010 ist in Mellingen KEIN STAU mehr  zu beobachten.

Beide Abschnitte sind ein weiterer grosser Beitrag zur Zersiedlung der Landschaft.

Durch die neue Umfahrung werden trotz projektiertem Lärmschutz mehr Leute in Mellingen (Weihermattquartier, Zumsteg- und CS- Überbauung) und Wohlenschwil, als bis anhin mit Verkehr und Verkehrslärm eingedeckt. Wirksame Lärmschutzmassnahmen für Büblikon und Wohlenschwil sind im aufgelegten Projekt nicht vorgesehen und technisch kaum realisierbar. Der projektierte Lärmschutzdamm von 1.2m Höhe Richtung Büblikon verdient den Namen Lärmschutzdamm nicht.
Die Reussuferschutzzone muss für den Brückenbau aufgehoben werden. Gemäss Dekret dürfen keine Bauten und Anlagen sowie Veränderungen vorgenommen werden. Das Reussufer ist beim geplanten Flussübergang auf einer Breite von 20m speziell durch das Reussuferschutzdekret geschützt. Direkt in der Nähe sind unzählige Biberspuren zu finden und hier lebt die zweitgrösste Ringelnatterpopulation des Kantons Aargau. Am Flussufer findet man unterschiedliche Wassertiefen, unter‐ und freigespülte Wurzelstöcke, ins Wasser hängende Äste, kleine Sand‐ und Kiesbänke, das Mini‐Delta des Mühlebachs, Totholz, etc. Die standorttypische Ufervegetation besteht aus Weich‐ und Hartholzauenarten. An zwei Standorten welche vom Abschnitt 1 betroffen sind wurde regelmässig die Schlingnatter gesichtet. Die Schlingnatter ist stark gefährdet. Im Feuchtgebiet unterhalb Aegerstematt wurde der Eisvogel beobachtet, der auch im Gebietder ARA und reussabwärts zu sichten ist.
Die Absenkung im Bereich des neuen Reussübergangs am rechten Reussufer und der neue Flur weg vom Städtli in Richtung ARA birgt ein grosses Konfliktpotential zwischen Natur und Naherholung. 
Die Überführung Büblikerweg, mit einer projektierten Steigung von 10 %, ist nicht behindertengerecht. Die Linienführung der Überführung verleitet die Schüler von Mägenwil und Wohlenschwil auf ihrem Weg zur Schule Mellingen Kreuzzelg zu gefährlichen Schussfahrten. Sie fügt sich sehr schlecht in die Landschaft ein und kommt dazu noch im Siedlungstrenngürtel der Gemeinde Wohlenschwil zu liegen. Gemäss Gesetz sind Hochbauten im Siedlungstrenngürtel nicht erlaubt. 

Durch die Zerschneidung wird die Biodiversität massiv und nachhaltig gestört. 
Der ganze Abschnitt Süd liegt im Wasserschutzgebiet Au und in der Hochwasserzone. Das ausgeschriebene Projekt Abschnitt Süd verletzt die eidg. Gewässerschutzverordnug 
Anhang 4, Ziffer 211, Absatz 2: 
Im Gewässerschutzbereich Au dürfen keine Anlagen erstellt werden, die unter dem mittleren Grundwasserspiegel liegen. Die Behörde kann Ausnahmen bewilligen, soweit die Durchflusskapazität des Grundwassers gegenüber dem unbeeinflussten Zustand um höchstens 10 Prozent vermindert wird.

Mit dem vorgesehen notwendigen Abtragung des gewachsenen Bodens, die grösstenteils unter den Grundwasserspiegel erfolgen muss und der verdichteten Kofferung  werden weit mehr als 10% der Durchflusskapazität vermindert.
Die beiden geplanten Retensionsbecken für die Strassenentwässerung im Gewässerschutzbereich AU sind mehr als problematisch.

Das Haus Widmann gebaut vor fast 200 Jahren aus Sandstein ist in seiner Bausubstanz durch die Bauaktivitäten massiv gefährdet.
Mit freundlichen Grüssen 
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